
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/12/15 92/15/0030
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1994

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §188

BAO §192

BAO §198

Rechtssatz

Im Spruch von Feststellungsbescheiden enthaltene Feststellungen

sind sogar dann für (abgeleitete) Abgabenbescheide von

Bedeutung, wenn sie sich als unrichtig oder unzulässig

erweisen.

Schlagworte

Individuelle Normen und Parteienrechte Rechtswirkungen von BescheidenRechtskraft
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